
12. Dezember 2019

Neue Sanktionen bei Miss-

achtung der Meldepflichten

Hintergrund

Bereits am 1 . Jul i 201 5 sind Vorschriften für
mehr Transparenz in Kraft getreten («GAFI-Vor-
schriften») . [1 ] Das Ziel : Anteilseigner sol lten
der Gesel lschaft die wahre wirtschaftl ich be-
rechtigte Person an ihren Anteilen offenlegen.
Grund für die Revision waren Empfehlungen der
Groupe d’action financière (GAFI, engl. Financi-
al Action Task Force bzw. FATF), die als inter-
nationale Arbeitsgruppe Geldwäscherei und
Terrorismus im Finanzmarkt bekämpft. Die neu-
en Regelungen haben unter anderem Erwerber
von Aktien oder Stammanteilen verpfl ichtet, der
Gesel lschaft die wirtschaftl ich berechtigte Per-

son zu melden, wenn mehr als 25% des Kapi-
tals oder der Stimmen erworben werden (für die
Aktiengesel lschaft Art. 697j OR; für die GmbH
Art. 790a OR). Die neue Gesetzgebung hat Ge-
sel lschaften zudem verpfl ichtet, die wirtschaft-
l ich berechtigten Personen in einem Register zu
vermerken.

Meldepflicht

Die Melde- und Registerpfl ichten bestehen wei-
terhin. Die Sanktionen bei einer Verletzung sind
al lerdings deutl ich verschärft worden. Bisher
hat eine unterlassene Meldung der wirtschaft-
l ich berechtigten Person zum Ruhen der Mit-
gl iedschafts- und Vermögensrechte an den
betreffenden Anteilen geführt. Entsprechend
konnten bis zur Meldung z.B. das Stimmrecht
nicht mehr gültig ausgeübt werden, auch be-
stand kein Anspruch mehr auf Dividende. Neu
werden Anteilseigner bei Verletzung der Melde-
pfl icht nun strafrechtl ich belangt:
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Per 1 . November 2019 sind im Gesellschafts-

recht neue Vorschriften in Kraft getreten. Die

Offenlegungspflichten von Gesellschafter sind

präzisiert und Sanktionen bei einer Missachtung

der Vorschriften deutlich verschärft worden.

Wer nun als Erwerber von Gesellschaftsanteilen

der Gesellschaft die wirtschaftlich berechtigte

Person nicht meldet, riskiert strafrechtliche

Sanktionen. Die Inhaberaktie steht nach der Re-

vision sodann kurz vor dem Aussterben: Sie

wird nur noch in ganz wenigen Ausnahmefällen

zulässig sein.
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Registerpflicht

Auch die Pfl icht zur korrekten Führung des Re-
gisters über die Gesel lschafter wird neu straf-
rechtl ich durchgesetzt. Nach Art. 327a StGB
wird mit Busse bestraft, wer das Aktienbuch
bzw. das entsprechende Anteilsbuch bei einer
GmbH, Genossenschaft oder Investmentgesel l-
schaft mit variablem Kapital nicht vorschrifts-
gemäss führt. Diese Pfl icht trifft die
Exekutivorgane, die für die korrekte Führung
des Aktienbuches verantwortl ich sind (Verwal-
tungsräte, Geschäftsführer von GmbHs und die
Verwaltung bei Genossenschaften) .

Inhaberaktien

Der Group d’action financière
war die Inhaberaktie schon
länger ein Dorn im Auge. Beim
letzten Länderexamen 201 6
stel lte sie im Bericht zwar
wohlwollend fest, dass die
Schweiz nun ein System ge-
schaffen habe zur Meldung der
wirtschaftl ich berechtigten Person. Sie musste
al lerdings auch konstatieren: ‘The sanctions for
violations do not seem adequately dissuasive.’
Die Empfehlung lautete deshalb: ‘Switzerland
should put in place a regime of sanctions that
are sufficient to dissuade the failure to observe
obligations to declare the acquisition of bearer
shares or beneficial owners.’ [2] Gesagt, getan.
Die Inhaberaktien wird neu nur noch in zwei
Ausnahmefäl len zulässig sein: Im Fal le einer
Börsenkotierung oder bei ausgegebenen Buch-
effekten (Art. 622 Abs. 1 bis OR) . Bei al len an-
deren Aktiengesel lschaften, die noch
Inhaberaktien ausgegeben haben, werden die
Aktien per 1 . Mai 2021 automatisch in Namen-
aktien umgewandelt (Art. 4 Abs. 1 Übergangs-
bestimmungen [UeB] ) .

Eine Umwandlung von bestehenden Inhaberak-
tien in Namenaktien noch vor diesem Termin
verlangt das Gesetz zwar nicht expl izit, in der
Literatur wird dies al lerdings empfohlen. Unter-
lässt die Gesel lschaft die Umwandlung nämlich
bis zum 30. April 2021 , wird das Handelsregis-
teramt den Eintrag von Gesetzes wegen anpas-
sen. In diesem Falle stel len sich aber

verschiedene Fragen im Zusammenhang mit
den gesetzl ichen Übertragungsbeschränkungen,
die bei den neuen Namenaktien zur Anwendung
kommen. [3] Mit einer Umwandlung können die-
se Fragen aktiv aufgenommen und im Be-
schluss zur Umwandlung geklärt werden.

Erfolgt die Umwandlung von Gesetzes wegen
am 1 . Mai 2021 , hat die Gesel lschaft dem Han-
delsregisteramt bei der nächsten Statutenände-
rung den Beleg auch der Umwandlung
nachzureichen. Ansonsten wird das Handelsre-
gisteramt al le Anträge für Anpassungen verwei-
gern, bis die Gesel lschaft die nötigen Belege für
die Umwandlung (Beschluss der Generalver-
sammlung und angepasste Statuten) nachge-
reicht hat (Art. 5 Abs. 2 UeB) .

Offenlegung der Identität der

Inhaberaktionäre

Für säumigen Inhaberaktionäre,
die der Gesel lschaft bis zum 30.
April 2021 ihre Identität noch
nicht offengelegt haben,

kommts nach der Umwandlung knüppeldick: Sie
können die Anpassung des Aktienbuches ab
dem 1 . Mai 2021 nur noch auf dem Wege eines
Gerichtsverfahrens und dies nur noch bis zum
31 . Oktober 2024 verlangen. Unterbleibt auch
diese Anpassung, werden die nicht identifizier-
ten Aktien von Gesetzes wegen «nichtig» (Art.
8 Abs. 1 UeB) . Sind die Aktien ohne Verschul-
den der Aktionäre nichtig geworden, können die
betroffenen Aktionäre noch innert 1 0 Jahren ab
Nichtigkeit gegenüber der Gesel lschaft einen
Anspruch auf Entschädigung geltend machen
(Art. 8 Abs. 2 UeB) .

Organisationsmangel

Offenbar war der Gesetzgeber fest entschlos-
sen, die Pfl icht zur vorschriftsgemässen Füh-
rung der Anteilsbücher nun auf al len Ebenen
durchzusetzen. Entsprechend hat er die Organi-
sationsklage nach Art. 731 b OR ausgebaut.
Bislang galt als Organisationsmangel ein fehlen-
des Organ (z.B. kein VR infolge Rücktritt al ler
Mitgl ieder) oder ein unrechtmässig zusammen-
gesetztes Organ (z.B. kein VR-Mitgl ied mit
Schweizer Wohnsitz und Vertretungsbefugnis) .
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Neu können Aktionäre, Handelsregisterführer
und sogar Gläubiger eine Organisationsklage er-
heben, wenn die Gesel lschaft das Aktienbuch
bzw. das Verzeichnis über die wirtschaftl ich
berechtigte Personen nicht vorschriftsgemäss
führt oder wenn Inhaberaktien ausgegeben
worden sind, ohne dass die Voraussetzungen
dafür gegeben sind. Der Gesetzgeber hat bei
der Revision al lerdings die Klageberechtigung
nicht modifiziert, sodass – nach Gesetzes-
wortlaut wenigstens – auch Gläubiger den
Mangel des vorschriftswidrigen Verzeichnisses
geltend machen könnten. Dies, obwohl ihre
Rechte bei solchen Mängeln in keiner Weise be-
troffen sind.

Solche staatl ichen Eingriffe in die Organisation
der Gesel lschaft waren bis anhin nur gravieren-
den Organisationsmängeln vorbehalten. Das
Aktienregister nimmt damit quasi Platz neben
Verwaltungsrat und Generalversammlung…

Empfehlung:

Inhaberaktionäre sol lten der Gesel lschaft ihre
Identität und soweit erforderl ich die wirtschaft-
l ich berechtigte Person zeitnah melden. Damit
kann ein unnötiges Gerichtsverfahren zur Be-
richtigung des Registers und schl immstenfal ls
der Verfal l der Aktienrechte vermieden werden.
Gesel lschaften, die Inhaberaktien ausgegeben
haben, sol lten solche Aktien aktiv in Namenak-
tien umwandeln. Damit können Unklarheiten im
Zusammenhang mit Übertragungsbeschränkun-
gen bei einer gesetzl ichen Umwandlung vermie-
den werden. Und schl iessl ich müssen
Exekutivorgane wie Verwaltungsräte sicherstel-
len, dass das Verzeichnis über die Anteilseigner
und die wirtschaftl ichen Berechtigten rechtl ich
und inhaltl ich up to date ist.

Simon Schnetzler
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